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(2) Gerichte im Sinne dieses Teils des Vertrages sind 
auch andere Organe der Vertragspartner, die gemäß 
den gesetzlichen Vorschriften ihres Staates in Zivil
und Familiensachen zuständig sind.

Artikel 8 
Umfang der Rechtshilfe

Die Rechtshilfe in Zivil- und Familiensachen umfaßt 
die Zustellung von Schriftstücken und die Durchfüh
rung einzelner Prozeßhandlungen, in Form der Ver
nehmung von Zeugen oder Parteien, des Sachverständi
gengutachtens, des gerichtlichen Augenscheins und an
deres.

Artikel 9 
Art des Verkehrs

Bei der Gewährung von Rechtshilfe verkehren die 
Gerichte der beiden Vertragspartner durch Vermitt
lung ihrer zentralen Organe miteinander, soweit im 
vorliegenden Vertrag keine andere Regelung getroffen 
ist.

Artikel 10 
Sprache im Rechtshilfeverkehr

(1) Die Gerichte der Vertragspartner bedienen sich 
im gegenseitigen Rechtshilfeverkehr der eigenen «oder 
der russischen Sprache.

(2) Übersetzungen der Schriftstücke in die Sprache 
des ersuchten Vertragspartners oder in die russische 
Sprache sind zur Erleichterung des Rechtshilfeverkehrs 
nach Möglichkeit auch in den Fällen, beizufügen, in 
denen es in diesem Vertrage nicht zwingend vorge
schrieben ist.

Artikel 11 
Form der Rechtshilfeersuchen

(1) Ersuchen um Rechtshilfe (im weiteren Text als 
Rechtshilfeersuchen bezeichnet) und die zuzustellen
den Schriftstücke müssen unterschrieben und mit 
einem Siegel des Gerichtes versehen sein, eine weitere 
Beglaubigung ist nicht erforderlich.

(2) Die Form des Rechtshilfeersuchens richtet sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften des ersuchenden 
Vertragspartners.

Artikel 12 
Inhalt des Rechtshilfccrsuchcns

(1) Das Rechtshilfeersuchen muß die Bezeichnung des 
Gegenstandes enthalten, auf den es sich bezieht,
die Bezeichnung des Gerichtes, von dem das Ersuchen 
ausgeht,
nach Möglichkeit die Bezeichnung des Gerichtes, an das 
das Ersuchen gerichtet ist,
die Namen der Parteien, ihren Beruf. sowie ihren 
Wohnort.

(2) Rechtshilfeersuchen um Zustellung von Schrift
stücken müssen neben den Angaben gemäß Absatz 1 
dieses Artikels die genaue Anschrift des Empfängers 
und die Art der zuzustellenden Schriftstücke enthalten.

(3) Rechtshilfeersuchen um die Durchführung von 
Prozeßhandlungen müssen weiter enthalten: die Be
zeichnung der Tatsache, worüber die Beweisaufnahme

durchgeführt werden soll, sowie gegebenenfalls die 
Fragen, zu denen die betreffende Person zu verneh
men ist.

Erledigung der Rechtshilfeersuchen

Artikel 13

(1) Bei der Durchführung der Rechtshilfe wendet 
das ersuchte Gericht seine innerstaatlichen Vorschrif
ten an.

(2) Das ersuchte Gericht kann auf Verlangen des 
ersuchenden Gerichts sowohl hinsichtlich der Art als 
auch der Form so verfahren, wie es im Rechtshilfe
ersuchen bezeichnet ist, sofern dies nicht den Grund
sätzen der Gesetzgebung des ersuchten Vertragspart
ners widerspricht.

Artikel 14
(1) Ist das ersuchte Gericht unzuständig, so gibt es 

das Rechtshilfeersuchen an das zuständige Gericht 
weiter.

(2) Das ersuchte Gericht teilt auf Verlangen dem 
ersuchenden Gericht rechtzeitig und unmittelbar den 
Zeitpunkt und den Ort der Durchführung des Rechts
hilfeersuchens mit.

(3) Ist die im Rechtshilfeersuchen bezeichnete Person 
unter der angegebenen Anschrift nicht auffindbar, so 
trifft das ersuchte Gericht die notwendigen Maßnah
men zur Feststellung der Anschrift. '

(4) Ist dem ersuchten Gericht die Erledigung des 
Rechtshilfeersuchens nicht möglich, so benachrichtigt 
es das ersuchende Gericht davon unter Mitteilung der 
Gründe, welche die Erledigung verhinderten.

Zustellungen
Artikel 15

(1) Bei der Erledigung von Zustellungsersuchen wen
det das ersuchte Gericht gemäß Artikel 13 dieses Ver
trages seine innerstaatlichen Vorschriften an.

(2) Ist das zuzustellende Schriftstück nicht in der 
Sprache des ersuchten Vertragspartners abgefaßt, oder 
ist eine amtliche oder beglaubigte Übersetzung in die
ser Sprache nicht beigefügt, so übergibt das ersuchte 
Gericht das Schriftstück dem Empfänger nur dann, 
wenn dieser bereit ist, es freiwillig anzunehmen.

(3) Die Zustellung wird durch eine Empfangsbeschei
nigung, die das Zustellungsdatum, die Unterschrift des 
Empfängers und des Zustellers sowie das Siegel des 
Gerichtes enthält, oder durch eine amtliche Bestäti
gung des Gerichtes nachgewiesen, aus der hervorgeht, 
in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt das be
treffende Schriftstück übergeben worden ist.

Artikel 16
(1) Die Vertragspartner sind berechtigt, Zustellungen 

an ihre eigenen Staatsbürger, die sich auf dem Terri
torium des anderen Vertragspartners aufhalten, durch 
ihre diplomatische oder konsularische Vertretung zu 
bewirken.

(2) Bei Zustellungen gemäß Absatz 1 dieses Artikels 
dürfen keine Zwangsmaßnahmen angewendet werden.


